
Anlage 1 zum RdErl. vom 26.5.2004 
Belastung des Niederschlagswasserabflusses 
 
 Art der zu erwartenden Belastung 

Herkunftsbereich des  
Niederschlagsabflusses 

Mineralöl-
Kohlen-

wasserstoffe

sauerstoffzehrende 
Substanzen, 
Nährstoffe 

Schwermetalle, 
organische 
Schadstoffe 

  partikulär gelöst partikulär gelöst 
Kategorie I:  
Unbelastetes (= unverschmutztes) 
Niederschlagswasser 

     

Fuß-, Rad- und Wohnwege      
Sport- und Freizeitanlagen      
Hofflächen (ohne Kfz-Verkehr) in 
Wohngebieten, wenn Fahrzeugwa-
schen dort unzulässig 

     

Dachflächen in Wohn- und Mischge-
bieten (Keine Metalldächer) 

     

Garagenzufahrten bei Einzelhausbe-
bauung 

     

Kategorie II: 
Schwach belastetes (= gering ver-
schmutztes) Niederschlagswasser 

     

Dachflächen in Gewerbe- und In-
dustriegebieten (Keine Metalldächer) 

 ortsspezifisch 

Befestigte Flächen mit schwachem 
Kfz-Verkehr (fließend und ruhend), 
z. B. Wohnstraßen mit Park- und 
Stellplätzen; Zufahrten zu Sammel-
garagen; sonstige Parkplätze, soweit 
nicht die Voraussetzungen der Kate-
gorie III vorliegen 

 
+ 

   
+ 

 

Zwischengemeindliche Straßen- und 
Wegeverbindungen 

++   +  

Einkaufsstraßen, Marktplätze, Flä-
chen, auf denen Freiluftveranstaltun-
gen stattfinden 

 ++ +   

Hof- und Verkehrsflächen in Misch-
gebieten, Gewerbe- und Industriege-
bieten mit geringem Kfz-Verkehr, 
keinem Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen und keinen sonstigen 
Beeinträchtigungen der Nieder-
schlagswasserqualität 

 
++ 

 
 

 
 

 
+ 

 
+ 

Landwirtschaftliche Hofflächen, so-
weit nicht unter Kategorie III aufge-
führt 

+ + +   

Start- und Landebahnen von Flughä-
fen ohne Winterbetrieb (Enteisung) 

    + 

      



 Art der zu erwartenden Belastung 
Herkunftsbereich des  

Niederschlagsabflusses 
Mineralöl-

Kohlen-
wasserstoffe

sauerstoffzehrende 
Substanzen, 
Nährstoffe 

Schwermetalle, 
organische 
Schadstoffe 

  partikulär gelöst partikulär gelöst 
Kategorie III:  
Stark belastetes (= stark ver-
schmutztes) Niederschlagswasser 

     

Flächen, auf denen mit wasserge-
fährdenden Stoffen i. S. des § 19 g 
Abs. 5 WHG umgegangen wird, z. B. 
Lager-, Abfüll- und Umschlagplätze 
für diese Stoffe 

 
+++ 

 
+ 

 
+++ 

 
+++ 

 
+++ 

Flächen, auf denen mit  Jauche und 
Gülle, Stalldung oder Silage umge-
gangen wird, z. B. Lager-, Abfüll- 
und Umschlagplätze für diese Stoffe 

 
 

+++ +++   

Flächen mit starkem Kfz-Verkehr 
(fließend und ruhend), z. B. Haupt-
verkehrsstraßen, Fernstraßen sowie 
Großparkplätze als Dauerparkplätze 
mit häufiger Frequentierung 

 
++ 

   
++ 

 
+ 

Hof- und Verkehrsflächen in Misch-, 
Gewerbe- und Industriegebieten, 
soweit nicht unter Kategorie II fal-
lend  

++ + + + + 

Flächen mit großen Tieransammlun-
gen, z. B. Viehhaltungsbetriebe, Rei-
terhöfe, Schlachthöfe, Pelztierfarmen 

+ +++ +++   

Start- und Landebahnen von Flughä-
fen im Winterbetrieb (Enteisung) 
sowie Flächen, auf denen eine Be-
tankung oder Enteisung oder Wäsche 
der Flugzeuge erfolgt 

 
+++ 

  
+++ 

 
+ 

 
+ 

Befestigte Gleisanlagen   ++  +++ 
Verkehrsflächen von Abwasserbe-
handlungs- und Abfallentsorgungs-
anlagen (z. B. Deponiegelände, Um-
schlaganlagen, Kompostierungsanla-
gen, Zwischenlager) 

+ ++ ++ ++ ++ 

Flächen zur Lagerung und Zwischen-
lagerung industrieller Reststoffe und 
Nebenprodukte, von Recyclingmate-
rial, Asche 

+ + + ++ ++ 

 
 
Legende: Grad der Belastung     +       gering 
                                                   ++     mittel 
                                                  +++   hoch 
 
 


